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§ 5 K-PPAG Bestellung und
Abberufung

 K-PPAG - Kärntner Patienten- und Pflegeanwaltschaftsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.08.2025

(1) Der P1egeanwalt (die P1egeanwältin) wird von der Landesregierung auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Eine

Wiederbestellung ist zulässig. Dabei findet der Abs. 3 keine Anwendung.

(2) Zum P1egeanwalt (zur P1egeanwältin) kann nur eine Person bestellt werden, die die fachlichen Voraussetzungen

für die Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege erfüllt.

(3) Die Stelle des P1egeanwaltes (der P1egeanwältin) ist von der Landesregierung ö9entlich auszuschreiben. Die

Landesregierung hat bei der Bestellung nach Abs. 1 auf das Ergeb-nis eines die Chancengleichheit aller Bewerber und

Bewerberinnen gewährleistenden Auswahlverfahrens (Objektivierungsverfahren) Bedacht zu nehmen.

(4) Die Bestellung nach Abs. 1 endet

a) mit Ablauf der Bestellungsdauer,

b) mit der Abberufung,

c) mit Ablauf jenes Jahres, in dem der (die) P1egeanwalt (- anwältin) das 65. Lebensjahr vollendet

oder

d) durch Verzicht oder Tod.

(5) Die Landesregierung hat den P1egeanwalt (die P1egeanwältin) mit Bescheid von seiner Funktion abzuberufen,

wenn die fachliche Befähigung oder die geistige oder körperliche Eignung nicht mehr gegeben ist oder er seine

Pflichten grob verletzt oder vernachlässigt.
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